
Aufgestellt: Berlin, den 12. Februar 2013 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung  

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Richter gez.Christian Gräff gez. M. Dreßler 
Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiterin Stadtplanung 

 

              Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom  04.03.2013  bis einschließlich  05.04.2013  öffentlich ausgelegt. 
              Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am  24.09.2015  beschlossen. 

 

Berlin, den 20. Oktober 2015 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Weißbach 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 17. Februar 2016 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Komoß  gez.Christian Gräff 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 04.03.2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.69 verkündet worden. 
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Geschlossene Bauweise g
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Linie zur Abgrenzung d. Umfanges von Abweichungen
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Verkehrsflächen
Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
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Straßenbegrenzungslinie
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Straßenseite

Straßenseite

Flächen für Versorgungsanlagen, Öffentliche und private Grünflächen
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sowie für Ablagerungen

z.B. ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

z.B. UMSPANNWERK

z.B. PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald
Wasserfläche
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oberirdische Hauptversorgungsleitungen
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und für die Erhaltung
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhaltung vonAnpflanzen von

BäumenBäumen

sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen
Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9

Abs. 1a Baugesetzbuch
Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Sonstige Festsetzungen
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Sichtfläche

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche

Umgrenzung der Flächen für

Stellplätze

Garagen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Tiefgaragen

Gemeinschaftstiefgaragen
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Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

35,4

Nachrichtliche Übernahmen
Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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Übersichtskarte 1:10.000
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Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digitalisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: Februar 2013

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze, Gara-

gen und Carports sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunut-
zungsverordnung unzulässig.  

 
2. Im allgemeinen Wohngebiet und auf der Gemeinbedarfsfläche ist eine 

Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässi-
gem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesent-
lich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, As-
phaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 
3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
4. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A, B und C, D ist zu-

gleich Straßenbegrenzungslinie. 
 
5. Im Bebauungsplangebiet ist pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche 

im allgemeinen Wohngebiet ein für den städtischen Übergangsbereich 
mit Mischnutzungen typischer Baum nach Pflanzliste zu pflanzen oder zu 
erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die 
vorhandenen Bäume einzurechnen.  

 
6. Ebenerdige Stellplatzanlagen mit mehr als drei Stellplätzen sind durch 

Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein 
hochstämmiger, großkroniger Laubbaum unter Verwendung von Arten 
der Pflanzliste zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl 
der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume von mindestens 
gleicher Qualität einzurechnen. 

 
 

Bebauungsplan 10-54 
für das Gelände zwischen Kummerower Ring,  

 den Grundstücken Kummerower Ring 44, 42,  
der öffentlichen Grünfläche,  

den Grundstücken Feldberger Ring 17, 5,  
Luzinstraße 16 / 34 und Ehm-Welk-Straße 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Hellersdorf 
 

Abzeichnung 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung 
mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplanes 10-54 
vom 17.Februar 2016  übereinstimmt. 
 
Berlin, den 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Vervielfältigungen sind nicht erlaubt. 
 
 
 


